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Fassung 2020

aLLgEMEInER TEIL

I. gRunDREgELn FÜR DIE BEZIEHung ZWIsCHEn KunDE  
 unD KREDITInsTITuT

B. abgabe von Erklärungen

1. aufträge des Kunden

Z 3 (2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die ihm mittels Telekommu-
nikation (insbesondere telefonisch, mittels Telefax oder Datenfernübertra-
gung) erteilten Aufträge durchzuführen. Zur Durchführung solcher Aufträge 
ist das Kreditinstitut bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nur dann 
verpflichtet, wenn dies der Kunde mit dem Kreditinstitut vereinbart hat.

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts

2. ausführung von aufträgen

Z 8 (3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) gegenüber dem Kunden 

 - wenn der Zahlungsvorgang vom Zahler direkt ausgelöst wird, für die ord-
nungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs bis zum Eingang beim 
Zahlungsdienstleister des Empfängers (Z 28 dieser Bedingungen), 

 - wenn der Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger oder über diesen 
ausgelöst wird, für die ordnungsgemäße Übermittlung des Zahlungsauf-
trags an den Zahlungsdienstleister des Zahlers sowie 

 - in beiden Fällen für alle von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, 
die dem Kunden infolge der nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäte-
ten Ausführung des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt werden.

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen

a) name oder anschrift

Z 10 (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines Namens, sei-
ner Anschrift oder der Anschrift einer anderen von ihm namhaft gemachten 
Empfangsstelle unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gelten schrift-
liche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, wenn sie an die letzte 
vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift gesendet wur-
den.

allgemeine geschäftsbedingungen der Oberbank für Zahlungskonten mit grundlegenden Funktionen
Gegenüberstellung der geänderten Bestimmungen 

Fassung 2023

aLLgEMEInER TEIL

I. gRunDREgELn FÜR DIE BEZIEHung ZWIsCHEn KunDE  
 unD KREDITInsTITuT

B. abgabe von Erklärungen

1. aufträge des Kunden

Z 3 (2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, die ihm mittels Telekommu-
nikation (insbesondere telefonisch, mittels E-Mail, mittels Telefax oder Da-
tenfernübertragung) erteilten Aufträge durchzuführen. Zur Durchführung 
solcher Aufträge ist das Kreditinstitut bei Vorliegen der sonstigen Vorausset-
zungen nur dann verpflichtet, wenn dies der Kunde mit dem Kreditinstitut 
vereinbart hat.

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts

2. ausführung von aufträgen

Z 8 (3) Darüber hinaus haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) gegenüber dem Kunden 
gemäß § 80 Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG) wie folgt:

(i) beim direkt vom Zahler ausgelösten Zahlungsauftrag haftet das  
Kreditinstitut
a. als Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler gegenüber für die 

ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs bis zum Ein-
gang des Betrags des Zahlungsvorgangs beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers;

b. als Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem Zahlungs-
empfänger gegenüber für die ordnungsgemäße Ausführung ab Ein-
gang des Betrags des Zahlungsvorgangs

(ii) beim vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelösten Zah-
lungsauftrag haftet das Kreditinstitut
a. als Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gegenüber dem 

Zahlungsempfänger für die ordnungsgemäße Übermittlung des 
Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleister des Zahlers sowie 
für die ordnungsgemäße Bearbeitung des Zahlungsvorgangs;

b. als Zahlungsdienstleister des Zahlers haftet das Kreditinstitut ge-
genüber dem Zahler für den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvor-
gang, sofern der Zahlungsauftrag vom Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers dem Kreditinstitut ordnungsgemäß über-
mittelt wurde, es sei denn, das Kreditinstitut weist nach, dass der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den Betrag des 
Zahlungsvorgangs erhalten hat, auch wenn die Zahlung lediglich 
mit einer geringfügigen Verzögerung ausgeführt wurde.

Das Kreditinstitut haftet über die Unterabsätze (i) und (ii) hinaus für alle von 
ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die dem Kunden infolge der 
nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung des Zahlungsvor-
gangs in Rechnung gestellt werden.

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen

a) name oder anschrift und Kontaktdaten

Z 10 (1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines Namens, sei-
ner Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer anderen von ihm nam-
haft gemachten Empfangsstelle, seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Telefon- 
und Mobiltelefonnummer unverzüglich mitzuteilen. 
(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gelten schrift-
liche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, wenn sie an die letzte 
vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift gesendet wur-
den. Gibt der Kunde Änderungen seiner E-Mail-Adresse sowie seiner Mobil-
telefonnummer nicht bekannt, gelten Mitteilungen des Kreditinstituts über 
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III. gIROVERKEHR

a. Überweisungsaufträge

Z 27 (9) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Überweisungsauf-
trages ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem Kunden vereinbarten 
Form so rasch wie möglich, jedenfalls aber innerhalb der in Z 28 (3) und (4) 
genannten Fristen, über die Ablehnung und darüber informieren, wie der 
Überweisungsauftrag berichtigt werden kann, um die Durchführung künf-
tig zu ermöglichen. Die Angabe eines Grundes für die Ablehnung wird nur 
erfolgen, sofern dies nicht einen Verstoß gegen österreichische oder unions-
rechtliche Rechtsvorschriften bzw. eine gerichtliche oder verwaltungsbe-
hördliche Anordnung darstellen würde. Überweisungsaufträge, die das Kre-
ditinstitut berechtigterweise ablehnt, lösen die in Z 28 dieser Bedingungen 
vereinbarten Ausführungsfristen nicht aus.

ausführungsfristen

Z 28 (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart fest-
gelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am Ende der Geschäftszeit, 
oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut einlan-
gen, werden so behandelt, als seien sie am folgenden Geschäftstag eingegan-
gen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss 
des Zahlungskontovertrags (siehe die Auflistung der Eingangszeitpunkte 
von Zahlungsaufträgen gegliedert nach Auftragsarten in Pkt. VII. der „Infor-
mation über Zahlungsdienstleistungen der Oberbank für Zahlungskonten 
mit grundlegenden Funktionen“; zusätzlich veröffentlicht das Kreditinstitut 
diese Zeitpunkte auf seiner Homepage) und danach bei jeder Änderung der 
Eingangszeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Papierform oder 
- bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden - auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger mitteilen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem 
das Kreditinstitut den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforder-
lichen Geschäftsbetrieb unterhält (Montag bis Freitag, ausgenommen Feier-
tage, 24.12. und Karfreitag).

B. gutschriften und stornorecht

Z 29 (1) Bei aufrechtem Zahlungskontovertrag ist das Kreditinstitut ver-
pflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kunden entge-
genzunehmen und seinem Konto gutzubringen. Wenn und soweit aus 
dem Konto Forderungen des Kreditinstituts gegen den Kunden bestehen, 
ist das Kreditinstitut auch nach Auflösung des Zahlungskontovertrages be-
rechtigt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen, und mit seinen 
Forderungen gegen die Forderung des Kunden auf Auszahlung des entge-
gengenommenen Betrags aufzurechnen. Über das nach Aufrechnung ver-
bleibende Guthaben kann der Kunde verfügen. Den Auftrag, einem Kunden 
einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch 
Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Kunden ausführen, wenn sich 
aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. Bei dem in Euro geführten Zahlungs-
konto wird das Kreditinstitut in Fremdwährung einlangende Geldbeträge in 
Euro konvertieren und dem Zahlungskonto gutschreiben. Die Umrechnung 
erfolgt zum Kurs des Tages, an dem der im Auftrag genannte Geldbetrag zur 
Verfügung des Kreditinstituts steht und von diesem verwertet werden kann.

IV. ÄnDERung VOn EnTgELTEn

a. Änderungen von Entgelten für die in § 25 Verbraucherzahlungs- 
 kontogesetz  (VZKg)  genannten Dienste

Z 33 

B. Änderungen von Entgelten für Zahlungsdienste, die über die 
 in § 25 (1) VZKg genannten Dienste hinausgehen 

Z 34 

das Vorhandensein einer Nachricht im elektronischen Postfach als zugegan-
gen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt gegebe-
ne E-Mail-Adresse bzw. Mobiltelefonnummer gesendet wurden.

III. gIROVERKEHR

a. Überweisungsaufträge

Z 27 (9) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Überweisungsauf-
trages ablehnt, wird es den Kunden mittels E-Mail, oder wenn der Kunde kei-
ne E-Mail-Adresse bekanntgegeben hat, in der mit dem Kunden sonst ver-
einbarten Form so rasch wie möglich, jedenfalls aber innerhalb der in Z 28 
(3) und (4) genannten Fristen, über die Ablehnung und darüber informieren, 
wie der Überweisungsauftrag berichtigt werden kann, um die Durchführung 
künftig zu ermöglichen. Die Angabe eines Grundes für die Ablehnung wird 
nur erfolgen, sofern dies nicht einen Verstoß gegen österreichische oder uni-
onsrechtliche Rechtsvorschriften bzw. eine gerichtliche oder verwaltungs-
behördliche Anordnung darstellen würde. Überweisungsaufträge, die das 
Kreditinstitut berechtigterweise ablehnt, lösen die in Z 28 dieser Bedingun-
gen vereinbarten Ausführungsfristen nicht aus.

ausführungsfristen

Z 28 (1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart fest-
gelegten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am Ende der Geschäftszeit, 
oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist, bei dem Kreditinstitut einlan-
gen, werden so behandelt, als seien sie am folgenden Geschäftstag eingegan-
gen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden rechtzeitig vor und bei Abschluss 
des Zahlungskontovertrags (siehe die Auflistung der Eingangszeitpunkte 
von Zahlungsaufträgen gegliedert nach Auftragsarten in Pkt. III. der „Infor-
mation über Zahlungsdienstleistungen der Oberbank für Zahlungskonten 
mit grundlegenden Funktionen“; zusätzlich veröffentlicht das Kreditinstitut 
diese Zeitpunkte auf seiner Homepage) und danach bei jeder Änderung der 
Eingangszeitpunkte die festgelegten Eingangszeitpunkte in Papierform oder 
- bei entsprechender Vereinbarung mit dem Kunden - auf einem anderen 
dauerhaften Datenträger mitteilen. Als Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem 
das Kreditinstitut den für die Ausführung von Zahlungsvorgängen erforder-
lichen Geschäftsbetrieb unterhält (Montag bis Freitag, ausgenommen Feier-
tage, 24.12. und Karfreitag).

B. gutschriften und stornorecht

Z 29 (1) Bei aufrechtem Zahlungskontovertrag ist das Kreditinstitut ver-
pflichtet und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kunden entge-
genzunehmen und seinem Konto gutzubringen. Wenn und soweit aus 
dem Konto Forderungen des Kreditinstituts gegen den Kunden bestehen, 
ist das Kreditinstitut auch nach Auflösung des Zahlungskontovertrages be-
rechtigt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzunehmen, und mit seinen 
Forderungen gegen die Forderung des Kunden auf Auszahlung des entge-
gengenommenen Betrags aufzurechnen. Über das nach Aufrechnung ver-
bleibende Guthaben kann der Kunde verfügen. Den Auftrag, einem Kunden 
einen Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch 
Gutschrift des Betrages auf dem Konto des Kunden ausführen, wenn sich 
aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. Bei dem in Euro geführten Zahlungs-
konto wird das Kreditinstitut in Fremdwährung einlangende Geldbeträge in 
Euro konvertieren und dem Zahlungskonto gutschreiben. Die Umrechnung 
erfolgt zum Kurs des Tages, an dem der im Auftrag genannte Geldbetrag zur 
Verfügung des Kreditinstituts steht und von diesem verwertet werden kann.

IV. ÄnDERung VOn EnTgELTEn

a. Änderungen von Entgelten für die in § 25 Verbraucher- 
 zahlungskontogesetz  (VZKg)  genannten Dienste

Z 33 (3) Entgelte, die als Prozentsätze ausgewiesen sind oder kurswertbasiert 
berechnet werden, unterliegen keiner Anpassung nach Abs. (1) und Abs. (2).

B. Änderungen von Entgelten für Zahlungsdienste, die über die 
 in § 25 (1) VZKg genannten Dienste hinausgehen

Z 34 (3) Entgelte, die als Prozentsätze ausgewiesen sind oder kurswertbasiert 
berechnet werden, unterliegen keiner Anpassung nach Abs. (1) und Abs. (2).
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